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Patent , betreffend Verkündung des Normal -Etats der Stärke und

Verpflegung der Gendarmerie.
Oldenburg , den 14. Februar 1900.

26ir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc. re.,

verkünden hiermit den mit dem Landtage des Groß-
herzogthnms vereinbarten neuen Normal-Etat der Stärke
nnd Verpflegung der Gendarmerie.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
nnd beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 14. Februar
1900.

Im Aufträge des Großherzogs:
Das Staatsminifterimn.

Jansen.m 8.)
Bi nhcnbecher.



Normal-Etat
der Stärke und Verpflegung der Gendarmerie

vom 1. Januar 1900 au.

-s;

Kopfzahl, Besoldung und Rationen.
1 Zulage für einen anderweitig

salarirten Kommandeur mo¬
natlick 150 , welche kein
Recht auf Wartegeld oder
Pension gewährt . . . . 1800 ^

1 Stabswachtmeister
Gehalt. 1800—2400

8 Wachtmeister(Berittführer)
Gehalt je. 1500—1800

77 Gendarmen
Gehalt je. 1100—1500 ^

1 Oekonom (nicht pensionsberech¬
tigt) . .

Soldzulage für den Rechnungs-
450— 750

sichrer. 360 ^
88
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Kopfzahl.Rationen.

Im
Einzel¬

nen.

Im
Ganzen.

D i en st a u f w a n d s e n t schä -
digung.

1 Kommandeur — einschließlich
Reisekosten u. Tagegelder — 1000

1 Stabswachtmeister — desglei-
chen — . 400

85 Wachtmeister und Gendarmen
bis zu. 6400

87 7800

21 Rationen täglich , giebt jährlich
7665 Rationen a 1 50
bis zu. — 11500

6 . Montirung.
1 Stabswachtmeister . . . . 180
8 Wachtmeister (Berittführer)

ä 165 . 1320
77 Gendarmen ä 155 . . 11935

13435
0 . Remonte.

Ankauf von Pferden , jährlich
bis zu. — 2000

0 . Extraordinarien.

1. Medizin und Krankenpflege
für 86 Köpfe a,12 bis zu 1032

2 . Pferdeausrüstung , Hufbe-
schlag, Kurkosten , Armatur

1*



o

Im
Einzel¬

nen.

Im

Ganzen.

und Ledcrzcng , Reparatur
und Ersatz bis zu . . .

3 . Tagegelder , Transpart-
kosten und Umzugskostcn
bis zu . . . . . . .

4 . Vergütung für Verwendung
von Fahrrädern im Dienste
bis zu.

5 . Postfreimarken bis zu . .
6 . Schreibgelder bis zu . .
7 . Drucksachen , Polizciblätter,

Einbünde , Unterricht und
Versicherung des Inventars
der Kaserne und der Pferde
bis zu . . . . . . .

8 . Ortszulagen und unvorher¬
gesehene Ausgaben bis zu

kl. Servis.

1. Quarticrgeld bis zu . .
2 . Kasernirungskostcn bis zu

2000

4400

1500
800
960

640

5200
16532

12000
1500

13500

Nähere Bestimmungen.

1. Innerhalb der unter angegebenen Gehaltssätze
werden bei befriedigender Dienstleistung und tadelfreiem Ver¬
halten folgende Zulagen gewährt:
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u) dem Stabswachtmeister 150 ^ nach je 2 Jahren,
d ) den Wachtmeistern (Berittführern ) 150 ^ nach je

3 Jahren,
o) den Gendarmen 100 ^ nach je 3 Jahren.

Anspruch auf eine Zulage wird erst mit deren Bewil¬
ligung erworben.

Wenn gegen das dienstliche oder außerdienstliche Ver¬
halten der Mitglieder des Korps eine erhebliche Ausstellung
vorliegt , wird das Vorrücken entweder ganz unterbleiben
oder eine Zulage nur mit einem Teilbeträge oder in länge¬
ren Fristen erfolgen . Dem Betreffenden ist der Grund
einer solchen Entschließung auf sein Ansuchen zu eröffnen.

Die Zulagefristen werden von der letzten Zulage bezw.
von der Anstellung an gerechnet . Die Gewährung der
Zulagen erfolgt von dem ersten Tage desjenigen Kalender-
Vierteljahres an , welches auf den Tag des Ablaufs der für
sie bestimmten Frist folgt.

Die erste Bewilligung einer Zulage nach dem Inkraft¬
treten dieses Etats bestimmt das Staatsministerium , Depar¬
tement des Innern.

2 . Die Dienstanfwandsentschädigung beträgt für jeden
Fußgendarmen 60 für jeden berittenen Gendarmen
100 ^ und für jeden Wachtmeister (Berittführer ) 120
jährlich und kann für letztere dem Umfange ihres Bezirkes
gemäß erhöht werden.

Dieselbe wird als Ersatz für die Kosten gewährt , welche
den Wachtmeistern oder Gendarmen durch die Dienstleistun¬
gen innerhalb ihrer Bezirke sowie durch alle sich aus den
Obliegenheiten ihres Berufes ergebenden Handlungen er¬
wachsen . Für derartige Dienstleistungen werden , auch wenn
einzelne Uebernachtungen damit verbunden sind , in der Regel
Tagegelder nicht gezahlt.

3 . Die Ration wird entweder geliefert oder in baar
vergütet.
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4 . An Montirung werden für die Person in der Regel
jährlich 1 Waffenrock , 1 Hose , 1 Paar Stiefel , 2 Unter¬
hosen , 2 Hemden , 2 Paar Lederhandschuhe , 2 Halsbinden,
alle 3 Jahre eine Zwillichjacke , 1 Zwillichhose , 1 Mütze,
sowie alle vier Jahre 2 Mäntel (darunter 1 Regenmantel)
geliefert . Außerdem werdep die Helme , für welche eine
Tragezeit von vier Jahren angenommen wird , nach Bedarf
angeschafft und verausgabt.

Die Wachtmeister (Berittsührer ) erhalten jährlich eine
Mütze.

Unberittene Wachtmeister und Gendarmen tragen außer
den Zwillichhosen Tuchhosen und kurze Stiefel , berittene
Reitkwsen und lange (Kavallerie -) Stiefel . Für den Dienst
zu Fuß kann den berittenen Wachtmeistern und Gendarmen
an Stelle der fälligen Reithose eine Tuchhose verabfolgt
werden.

Es ist zulässig , den Gendarmen beim Dienstantritt die
ihnen für die beiden nächsten Jahre zusteheuden Tuchanzüge
sogleich zu liefern.

An Stelle der Lieferung von Unterhosen und Hemden
sowie von Stiefeln kann eine vom Staatsministerium , De¬
partement des Innern , festzusetzende Geldvergütuug gewährt
werden . Außerdem wird für die Reparaturen und die Er¬
neuerung von Waffenrockskragen und Tressen ein bestimm¬
ter Zuschuß für die Person gezahlt.

Zur Verabfolgung von Geldbeträgen au Stelle anderer
Montirungsstücke oder eines ganzen Anzuges bedarf es be¬
sonderer Genehmigung.

Alle Montirungsstücke sind Eigenthum des Gendar¬
merie -Corps , welches über die ausgetragenen Stücke verfügt
und bestimmt , welche Stücke den Gendarmen beim Aus¬
scheiden zu belassen , sowie welche Geldbeträge für nicht aus¬
getragene Stücke zurückzuzahlen sind.

Der etatsmäßige Geldbetrag für Bekleidung im Sinne
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des Militairpensionsgesetzesvom 2. April 1855 wird für
den Stabswachtmeister auf 180 für Wachtmeister(Be¬
rittführer) auf 165 und für Gendarmen auf 155 ^
festgesetzt.

5. Der Erlös für ausrangirte Pferde ist zunächst zur
Remonte zu verwenden.

6. Diejenigen Wachtmeister und Gendarmen, welche
ein Fahrrad besitzen und dasselbe nach näherer Vorschrift
im Dienste verwenden, erhalten zu den Kosten einen jähr¬
lichen Zuschuß von 30

7. Der Stabswachtmeister bezieht freie Wohnung in
der Kaserne oder an Stelle derselben ein Quartiergeld von
375 die nicht kasernirten Wachtmeister und Gendarmen
erhalten jährlich 150 ^ . Quartiergeld, außerdem kann eine
Ortszulage bewilligt werden.

8. Eine Ueberrechnung des Minderverbrauchs in einer
Position (abgesehen von den Gehalten) auf die anderen Po¬
sitionen ist gestattet.

15.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg, betreffend die Errichtung einer

Handelskammer.
Oldenburg , den IS . Februar 1900.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Herzogthum Oldenburg, was folgt:
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Errichtung , Bestimmung und Geschiiftskreis der
Handelskammer.

Art . l.

Für das Herzogthum Oldenburg wird eine Handels¬
kammer errichtet , die ihren Sitz in Oldenburg hat.

Die Zahl der Mitglieder der Handelskammer bestimmt
nach Anhörung der Letzteren , vorbehaltlich der Bestim¬
mung des Art . 44 , das Staatsministerium , Departement
des Innern.

Art . 2.

Die Handelskammer hat die Bestimmung , die Gesammt-
interessen oder die Interessen einzelner Zweige des Handels
und der Gewerbe , mit Ausnahme des Handwerks , zu ver¬
treten . Sie hat die Behörden in der Förderung des Han¬
dels und der Gewerbe durch thatsächliche Mittheilungen,
Anträge und Erstattung von Gutachten zn unterstützen.

Art . 3.

Die Handelskammer ist verpflichtet , die ihr durch Gesetz
übertragenen Verwaltungsausgaben zu erfüllen , und befugt,
Anstalten , Anlagen und Einrichtungen , welche die Förderung
von Handel und Gewerbe sowie die technische und geschäft¬
liche Ausbildung , die Erziehung und den sittlichen Schutz
der darin beschäftigten Gehüsten und Lehrlinge bezwecken,
zu begründen , zu unterhalten und zu unterstützen.

Alljährlich bis spätestens Ende Juni hat die Handels¬
kammer über ihre Thätigkeit im verflossenen Jahre und
außerdem , nach ihrem Ermessen alljährlich oder in jedem
zweiten Jahre , bis zu dem gleichen Zeitpunkte über die Lage
und den Gang des Handels und der Gewerbe im Herzog¬
thum Oldenburg an das Staatsmiuisterium , Departement
des Innern , zu berichten und die Berichte im Druck zu
vervielfältigen . Zugleich ist die Handelskammer verpflichtet,



durch die öffentliche» Blätter oder in sonst geeigneter Weise
den Handel- und Gewerbetreibenden ihres Bezirks fort¬
laufende Mittheilungen aus den Berathungsprotokollen zu
machen, sowie summarisch von ihren Einnahmen und Aus¬
gaben Keuutniß zu geben.

Börsen und andere für den Handelsverkehr bestehende
öffentliche Anstalten können unter die Aufsicht der Handels¬
kammer gestellt werden.

Die Handelskammer ist befugt, Dispacheure und solche
Gewerbetreibende der im Z. 36 der Reichsgewerbeordnung
bezeichneten Art , deren Thätigkeit ausschließlich in das
Gebiet des Handels und der Gewerbe fällt, öffentlich an-
zustellcn und zu beeidigen. Vorschriften, die die Handels¬
kammer für die hiernach anzustellenden Personen erläßt,
bedürfen der Genehmigung des Staatsministeriums , De¬
partement des Innern.

Der Handelskammer liegt ferner dis Ausstellung von
Ursprungszeugnissen und anderen, dem Handelsverkehr die¬
nenden Bescheinigungen ob.

Wahlrecht und Wählbarkeit.

Art. 4.

Die Mitglieder der Handelskammer werden gewählt.
Berechtigt, an der Wahl theilznnehmen, und ver¬

pflichtet, zu den Kosten der Handelskammer beizutragen,
sind:

1. diejenigen Kaufleute (natürliche und juristische Per¬
sonen), die als Inhaber einer Firma in einem der
für den Bezirk der Handelskammer geführten Han¬
delsregister eingetragen stehen,

2. diejenigen ein Handelsgewerbe treibenden Gesell¬
schaften und Genossenschaften, die in einem der
Handels- oder Genofsenschaftsregifter des Handels¬
kammerbezirkes eingetragen stehen,
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3 . die Besitzer von im Handelskammerbezirk belegeueu
Betriebsstätten , welche zn einem außerhalb dieses
Bezirkes bestehenden , im Handelsregister eingetragenen
Unternehmen gehören , auch wenn die Betriebsstätten
nicht im Handelsregister eingetragen stehen , sofern
sie nach Art und Umfang einen in kaufmännischer
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern.

Wahlberechtigt und beitragspflichtig sind die Gesell¬
schaften nnd Genossenschaften auch , wenn sie für das Bei¬
tragsjahr nicht zur staatlichen Einkommensteuer aus ihrem
Gewerbebetriebe veranlagt sind , die klebrigen nur , wenn sie
zur staatlichen Einkommensteuer aus ihrem Gewerbebetriebe
mit einem Jahreseinkommen von 500 und mehr ver¬
anlagt sind.

Von Wahlrecht und Beitragspslicht ausgeschlossen sind:
a ) die Reichs - und Staatsbetriebe,
b ) die mit einem land - und forstwirthschaftlichen Be¬

triebe verbundenen Nebengewerbe,
o) die landwirthschaftlicheu und Handwerks - Genossen¬

schaften,
die zu d ) und o) Genannten , sofern nicht die Zulassung
von ihnen beantragt wird.

Art . 5.

Befähigt , die Wahlstimme abzugeben , sind Personen,
die im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind , weder
unter Vormundschaft noch Pflegschaft stehen und nicht ge¬
mäß Art . 9 vom Wahlrechte ausgeschlossen sind.

Wahlberechtigte Personen , die hiernach zur Abgabe
der Wahlstimme befähigt sind , üben das Wahlrecht persön¬
lich aus . Eine Vertretung bei den Wahlen findet statt:

1 . für offene Handelsgesellschaften durch einen zur Ver¬
tretung befugten Gesellschafter , für andere wahl¬
berechtigte Gesellschaften und juristische Persouen
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durch einen ihrer gesetzlichen Vertreter und , wenn

sie einen solchen nicht haben , durch ein Vorstands¬

mitglied,

2 . sür Personen weiblichen Geschlechts , für Personen,

die unter Vormundschaft oder Pflegschaft stehen,

und für Zweigniederlassungen und Betriebsstätten

(Art . 4 Ziffer 3 ) , die dem Handelskammerbezirke

angchören , wenngleich in demselben ihre Haupt¬

niederlassung nicht belegen ist , und nicht von einer

nach den vorstehenden Bestimmungen wahlberech¬

tigten Person geleitet werden , durch einen im Han¬

delsregister eingetragenen Prokuristen oder , wenn

sie einen solchen nicht haben , durch einen besonders

bestellten Bevollmächtigten.

Unbeschadet der Bestimmungen unter Ziffer 1 u . 2

ist die Vertretung bei allen Wahlen durch einen im Han¬

delsregister eingetragenen Prokuristen allgemein zulässig.

Art 6.

Wer nach den vorstehenden Bestimmungen (Art . 4

und 5) in dem Handelskammerbezirke mehrfach stimmbe¬

rechtigt ist , darf gleichwohl nur eine Wahlstimme abgeben

und hat sich, wenn er gleichzeitig in mehreren Wahlbezirken

(Art . 10 ) stimmberechtigt ist , vor Ablauf der zu Einwen¬

dungen gegen die Wählerliste bestimmten Frist (Art . 11)

zu erklären , in welchem Wahlbezirke er sein Stimmrecht
ansüben will.

Art . 7.

Zu Mitgliedern der Handelskammer wählbar sind

deutsche Staatsangehörige , die mindestens 25 Jahre alt und

nach den Art . 4 und 5 zur Abgabe der Wahlstimme be¬

fähigt sind , jedoch mit Ausnahme der nach Art . 5 Absatz 2

Ziffer 2 besonders bestellten Bevollmächtigten . Mehr als
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der vierte Theil der Mitglieder der Handelskammer darf nicht
aus den im Art . 5 Absatz 3 genannten Personen bestehen.

Mehrere Vertreter derselben Gesellschaft oder juristi¬
schen Person (Gesellschafter , gesetzlicke Vertreter , Vorstands¬
mitglieder , Prokuristen ) dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder
der Handelskammer sein.

Art . 8.

Die Handelskammer kann Personen , die nach Art . 7
zu Mitgliedern der Handelskammer gewählt werden konnten,
aber ihre die Wählbarkeit begründende Thätigkeit oder
Stellung anfgegeben haben , über die nach Art . 1 festgestellte
Zahl der Mitglieder hinaus zuwählen.

Die Zuwahl erfolgt auf drei Jahre.
Die Zahl dieser Mitglieder darf den zehnten Theil

der Mitglieder der Handelskammer nicht übersteigen.

Art . 9.

Diejenigen , über deren Vermögen der Konkurs eröffnet
ist , sind bis nach Abschluß dieses Verfahrens , und die¬
jenigen , welche ihre Zahlungen eingestellt haben , während
der Dauer der Zahlungseinstellung weder wahlberechtigt
noch wählbar.

Wahlverfahren.

Art . 10.

Die Wahlen zur Handelskammer erfolgen nach Wahl¬
bezirken . Die Zahl und Abgrenzung der Wahlbezirke so¬
wie die Vcrtheilung der zu wählenden Mitglieder auf die¬
selben wird von der Handelskammer mit Genehmigung des
Staatsministeriums , Departement des Innern , bestimmt.

In den Wahlbezirken werden die Wahlen von allen
Wahlberechtigten mit gleichem Stimmrecht in einem Wahl¬
gange vorgenommen.
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Das Staatsministerium , Departement des Inner » ,

kann nach Anhörung der Handelskammer anordnen , daß

in einzelnen Wahlbezirken die Wahlberechtigten nach dem

Maßstabe des jährlichen Einkommens aus dem Gewerbe¬

betriebe in zwei oder mehrere Abthcilungen getheilt werden,

deren jede in einem besonderen Wahlgange die auf sie

entfallende Zahl von Mitgliedern wählt.

Die Bestimmungen zur Ausführung der Anordnung

werden von der Handelskammer beschlossen und unterliegen

der Genehmigung des Staatsministeriums , Departement des

Innern.

Art . 11.

Zur Vorbereitung der Wahlen stellt die Handels¬

kammer für jeden Wahlbezirk eine Liste der Wahlberech¬

tigten auf , die eine Woche lang öffentlich auszulegeu ist.

Die Auslegung geschieht nach Ermessen der Handelskammer

bei den Aemtcrn und den Magistraten der Städte 1 . Klasse

oder bei den Gemcindcvorstanden . Die Handelskammer ist

befugt , die Auslegung auch an anderen Stellen zu be¬

schließen.
Die Handelskammer macht Ort und Zeit der Aus¬

legung mit dem Hinzufügen öffentlich bekannt , daß Ein¬

wendungen gegen die Liste innerhalb einer Woche nach be¬

endeter Auslegung bei ihr anzubringen sind.

Nach Ablauf dieser Frist beschließt sic über die er¬

hobenen Einwendungen und stellt die Wahlliste fest . Gegen

den Beschluß findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde

beim Staatsministerium , Departement des Innern , statt.

Dieses entscheidet endgültig.

Art . 12 . ,

Nach erfolgter Feststellung der Wählerliste hat für

jeden Wahlbezirk ein von der Handelskammer aus der Zahl
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ihrer Mitglieder zu ernennender Wnhlkommissar den Wahl¬
termin zu bestimmen und öffentlich bekannt zu machen.

Die Handelskammer kann beschließen , daß in den Wahl¬
bezirken mehrere Wahltermine an verschiedenen Orten statt¬
finden , und solchen Falls mehrere Wahlkommisfare für die
einzelnen Wahlbezirke ernennen . Die Wahltermine sind an
demselben Tage abzuhalten.

Art . 13.

In der Wahlversammlung führt der Wahlkommissar
den Vorsitz . Es wird ein Wahlvorstand gebildet . Zu ihm
gehören , außer dem Vorsitzenden , ein Stimmensammlcr und
ein Schriftführer , die von den anwesenden Wahlberechtigten
aus ihrer Mitte gewählt werden.

Art . 14.

Die Wahl erfolgt nach absoluter Stimmenmehrheit
durch geheime Abstimmung mittels Stimmzettel , die außer
den im Art . 5 erwähnten Füllen von den Stimmberech¬
tigten persönlich abzugeben sind . Bei Stimmengleichheit
entscheidet das Loos . Ergiebt sich bei der Wahl in der
ersten Abstimmung weder eine absolute Stimmenmehrheit
noch Stimmengleichheit , so werden diejenigen , welche die
meisten Stimmen erhalten haben , in doppelter Anzahl der
zu Wählenden aus die engere Wahl gebracht . Falls mehr
Personen , als die doppelte Anzahl der zu Wühlenden die
relativ meisten Stimmen erhalten , entscheidet bei Feststellung
der Personen , die auf die engere Wahl zu bringen sind,
das Loos unter denen , die gleich viele Stimmen haben.
Ueber die Gültigkeit der Wahlzettel entscheidet der Wahl¬
vorstand . Das Wahlprotokoll ist von dem Wahlvorstande
zu unterzeichnen.

Mit Genehmigung des Staatsministeriums , Departe¬
ment des Innern , kann ein von den Bestimmungen des
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Absatzes 1 abweichendes Wahlverfahren von der Handels¬
kammer beschlossen werden.

Art . 15.

Die Handelskammer hat das Ergebniß der Wahlen

öffentlich bekannt zn machen.
Einsprüche gegen die Wahlen sind innerhalb zwei

Wochen bei der Handelskammer anzubringen , der die Be¬

schlußfassung zusteht , und die im übrigen die Legitimation
ihrer Mitglieder von Amtswegen prüft und darüber be¬
schließt.

Gegen die Beschlüsse der Handelskammer findet inner¬
halb zwei Wochen die Beschwerde beim Staatsministerium,
Departement des Innern , statt , dessen Entscheidung end¬
gültig ist.

Art . 16.

Weitere Bestimmungen über das Wahlverfahren können
von der Handelskammer getroffen werden.

Die für das Wahlverfahren geltenden Bestimmungen
sind , in einer Bekanntmachung (Wahlordnung ) zu veröffent¬
lichen.

Art . 17.

Ist eine Wahl wegen mangelnder Betheiligung nicht
zn Stande gekommen , so hat die Handelskammer die er¬
forderliche Zahl von Mitgliedern aus den Wahlberechtigten
des betreffenden Bezirkes zu ernennen . Ist auch die Er¬
nennung ohne Erfolg , so bleibt der Bezirk für die Dauer
der Wahlperiode ohne Vertretung.

Dauer des Amtes und Wechsel der Mitglieder.

Art . 18.

Die Mitglieder der Handelskammer werden auf sechs
Jahre gewählt . Alle drei Jahre scheidet die Hälfte aus
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und wird durch neue Wahlen (Ergänzungswahlen ) ersetzt.
Soweit die Zahl der Mitglieder nicht durch 2 theilbar ist,
bestimmt die Handelskammer , ob die größere oder kleinere
Zahl der Mitglieder durch Neuwahl zu ersetzen ist . Die
Handelskammer hat ferner die ausscheidenden Mitglieder
auf die Wahlbezirke angemessen zu vertheilen.

Die das erste Mal Ausscheidenden werden durch das
Loos bestimmt.

Die Ergänznngswahle » finden im letzten Viertel des
Kalenderjahres statt . Die Gewählten beginnen ihre Thätig-
keit mit dem Anfänge des folgenden Jahres . Die AuS-
scheidenden können wiedergewählt werden . Sie bleiben
im Amte , bis die Ncugewählten die Geschäfte übernommen
haben.

Art . 19.

Wahlen zum Ersätze von Mitgliedern , die außerhalb
der regelmäßigen Ergänzung der Handelskammer ansge-
schieden sind (Ersatzwahlen ) , werden im Anschluß an die
nächsten ErgcinzungSwahlen vorgenommen.

Sie sind schon vorher zu vollziehen , wenn das Staats¬
ministerium , Departement des Innern , oder die Handels¬
kammer cs für erforderlich erachtet , und können alsdann

unter Zugrundelegung der bei den letzten Ergänznngswahlcn
festgestelltcn Liste der Wahlberechtigten vollzogen werden.

Der Ersatzmann bleibt bis zum Ende derjenigen Wahl¬
periode in Thätigkeit , für welche der Ausgcschiedeue ge¬
wählt war.

Die Wahl jedes Ersatzmannes erfolgt in einem beson¬
deren Wahlgange ; nur wenn mehrere Ersatzmänner für eine
gleiche Wahlperiode in demselben Wahlbezirke zu wählen
sind , erfolgt die Wahl in einem gemeinsamen Wahlgange.

Art . 20.

Jeder in der Person cines Mitgliedes cintretende Um¬
stand , der es , wenn der Umstand vor der Wahl vorhanden
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gewesen wäre , von der Wählbarkeit ausgeschlossen haben
würde , hat das Erlöschen der Mitgliedschaft zur Folge.
Die Beschlußfassung hierüber steht der Handelskammer zu.

Art . 21.

Die Handelskammer kann ein Mitglied , das nach ihrem
Urtheile durch seine Handlungen die öffentliche Achtung
verloren hat , nach Anhörung desselben durch einen mit
einer Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln ihrer Mit¬
glieder zu fassenden Beschluß aus ihrer Mitte entfernen.

Art . 22.

In gleicher Weise (Art . 21 ) kann die Handelskammer
ein Mitglied , gegen das ein gerichtliches Strafverfahren er¬
öffnet wird , bis nach dessen Abschluß von seinem Amte
vorläufig entheben.

Art . 23.

Gegen die auf Grund der Art . 20 bis 22 gefaßten
Beschlüsse der Handelskammer findet innerhalb zwei Wochen
die Beschwerde beim Staatsministerium , Departement des
Innern , statt , dessen Entscheidung endgültig ist.

Art . 24.

Die Handelskammer kann beschließen , daß neben den
Mitgliedern Stellvertreter gewählt werden . In dem Be¬
schlüsse ist über die Zahl der Stellvertreter , über ihre Ver-
theilung auf die Wahlbezirke und die Voraussetzungen , unter
denen sie in Thätigkeit treten , Bestimmung zu treffen . Im
klebrigen finden ans die Stellvertreter die für Mitglieder
geltenden Bestimmungen entsprechende Anwendung.



Kostenaufwand.

Art . 25.

Die Handelskammer beschließt über den znr Erfüllung
ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlichen Kostenanfwand und
ordnet ihr Kassen - und Rechnungswesen selbständig.

Sie nimmt die von ihr für erforderlich erachteten
Arbeitskräfte an , setzt deren Vergütungen fest und beschafft
die Geschäftsräume.

Zur Anstellung eines Geschäftsführers (Syndikus ) ist
die Handelskammer verpflichtet . Die Anstellung , sofern sie
unkündbar und mit Pensionsberechtigung verbunden ist , be¬
darf der Genehmigung des Staatsministeriums , Departe¬
ment des Innern.

Art . 26.

Die Mitglieder der Handelskammer versehen ihr Amt
unentgeltlich . Jedoch werden ihnen bei Reisen in Aus¬
übung ihres Amtes die baaren Auslagen an Transport¬
kosten erstattet und erhalten sie bei Ausführung besonderer
Aufträge , außer dem Ersatz der Transportkosten , Tage¬
gelder , deren Höhe von der Handelskammer festgesetzt wird.

Art . 27.

Die Handelskammer hat jährlich einen Haushaltsplan
anfzustellen , öffentlich bekannt zu machen und dem Staats¬
ministerium , Departement des Innern , mitzutheile » .

Art . 28.

Soweit die in dem Haushaltsplan veranschlagten
Kosten der Handelskammervcrwaltnng nicht durch besondere
Einnahmen gedeckt werden , werden sie auf die Beitrags¬
pflichtigen (Art . 4 ) umgelegt . Den Maßstab bildet das
zur staatlichen Einkommensteuer veranlagte Einkommen aus
dem Gewerbebetrieb.
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Art . 29.

Das Ergcbniß der Veranlagung des Einkommens der

Beitragspflichtigen aus ihrem Gewerbebetrieb wird der Han¬

delskammer kostenfrei von den Vorsitzenden der Schätzungs-

ausschüsfe mitgetheilt , denen vor Beginn der Einschätzungen

zur Einkommensteuer Verzeichnisse der in den einzelnen

Gemeinden vorhandenen Beitragspflichtigen von der Han¬

delskammer zuzustellen sind . Treten in der Veranlagung

des Einkommens der in den Verzeichnissen aufgeführten

Beitragspflichtigen in Folge von Reklamationen oder Be¬

rufungen Veränderungen ein , so haben die Vorsitzenden der

Schätzungsansschüsfe hierüber ebenfalls der Handelskammer

eine Mittheilnng zu machen.

Art . 30.

Die Handelskammer stellt die Beiträge fest . Dieselben

werden in Prozenten der auf das Einkommen aus dem

Gewerbebetriebe fallenden staatliche » Einkommensteuer be¬

rechnet.
Ergiebt die Berechnung eine jährliche Beitragszahlung

von weniger als 2 so werden 2 ^ als Beitrag er¬

hoben.
Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung , die Ein¬

kommensteuer nicht entrichten , wird das Jahreseinkommen

aus dem Gewerbebetrieb von der Handelskammer durch

Schätzung ermittelt.
Bei den übrigen Gesellschaften und den Genossenschaften

wird , soweit eine Veranlagung des Einkommens ans dem

Gewerbebetrieb zur Einkommensteuer für das Beitragsjahr

nicht erfolgt ist , ein jährlicher Beitrag erhoben , welcher

einem Zehntausendstel des von der Handelskammer zu er¬

mittelnden Gesellschafts - oder Genosfenschaftskapitals ent¬

spricht , jedoch nicht weniger als 2 ^ beträgt.

Zur Erhebung von Beiträgen in einer Höhe von

mehr als zehn Prozent der Einkommensteuer von dem
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Einkommen aus dem Gewerbebetriebe für ein Jahr ist die
vorgängige Genehmigung des Staatsministeriums , Departe¬
ment des Innern , erforderlich . Wird die Genehmigung
nicht ertheilt , so kann dasselbe die im Haushaltsplan ver¬
anschlagten Kosten in der Gesammtsnmme soweit herabsetzen,
daß die zu ihrer Deckung erforderlichen Beiträge nicht mehr
als zehn Prozent jener Einkommensteuer betragen.

Art . 31.

Ueber die zu erhebenden Beiträge stellt die Handels¬
kammer für die einzelnen Gemeinden Heberollen ans , welche
den Gemeindevorständen zum Zwecke der Einziehung znzu-
stellen sind . Die Summe der eingezogenen Beiträge haben
die Gemeindevorstünde innerhalb der zu bestimmenden Frist
an die Handelskammer abzuliefern.

Die Gemeinden erhalten hierfür eine Vergütung von
drei Prozent der eingezogenen Beiträge.

Art . 32.

Die Heberollen müssen die Bezeichnung der beitrags¬
pflichtigen Personen , Gesellschaften und Genossenschaften
sowie diejenigen Angaben enthalten , welche die Zahlungs¬
pflichtigen in den Stand setzen, die Richtigkeit der Beitrags¬
berechnung zu prüfen.

Die Gemeindevorstände haben die Heberollen während
zwei Wochen zur Einsicht der Betheiligten ansznlegen und
den Beginn dieser Frist auf ortsübliche Weise bekannt zu
machen.

Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen kann
sowohl gegen die Beitragszahlung als auch gegen die Bei-
tragsberechnnng Einspruch bei der Handelskammer erhoben
werden , die darüber zu beschließen hat . Gegen den Be-



schluß findet innerhalb zwei Wvchen die Beschwerde beim
Staatsministerium , Departement des Innern , statt , welches

endgültig entscheidet.
Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.
Einsprüche , die sich gegen das dem Handelskammer-

beitrage zu Grunde liegende , staatlich veranlagte Einkommen
ans dem Gewerbebetriebe richten , sind unzulässig.

Art . 33.

Die Handelskammerbeiträge find öffentliche Lasten.
Rückständige Beiträge werden in derselben Weise , wie Ge-

meindeabgaben , beigetrieben.

Art . 34.

Die Handelskammer ist befugt , zur Deckung der Kosten
von Anstalten , Anlagen und Einrichtungen , die für einzelne
Thcile ihres Bezirkes , oder für einzelne Betriebszweige aus¬

schließlich bestimmt find , oder ihnen in hervorragendem
Maße zu Gute kommen , die Beitragspflichtigen dieser Be-
zirkstheile oder Betriebszweige zu besonderen Beiträgen
herauznziehen . Die Beschlüsse bedürfen der Zustimmung
von wenigstens zwei Dritteln der Mitglieder . Bevor solche
Anstalten , Anlagen nnd Einrichtungen ins Leben gerufen

werden , ist den Betheiligten Gelegenheit zu geben , sich über
deren Zweckmäßigkeit zu äußern.

Zur Verwaltung solcher Einrichtungen sind Vertreter
der betheiligten Bezirkstheile oder Betriebszweige in an¬
gemessener Zahl herauznziehen ; sie kann örtlichen oder

Fach -Ausschüssen übertragen werden , die aus Mitgliedern
der Handelskammer und Vertretern der betheiligten Be¬
zirkstheile oder Betriebszweige zu bilden sind.

Die auf Grund dieser Bestimmungen gefaßten Be¬
schlüsse unterliegen der Genehmigung des Staatsministeriums,
Departement des Innern.
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Geschäftsführung.

Art . 35.

Die Handelskammer wählt aus ihrer Mitte einen
Vorsitzende » und einen Stellvertreter desselben , die vom
Staatsministerinm , Departement des Innern , beeidigt werden.

Art . 36.

Die Sitzungen der Handelskammer sind öffentlich.
Ausgenommen von der öffentlichen Berathung sind

diejenigen Gegenstände , welche in einzelnen Füllen der
Handelskammer als für die Oeffentlichkeit nicht geeignet
von der Aufsichtsbehörde (Artikel 43 ) bezeichnet oder von
ihr selbst als zur öffentlichen Berathung nicht geeignet be¬
funden werden.

Art . 37.

Die Beschlüsse der Handelskammer werden — außer
den in den Art . 21 , 22 und 34 genannten Fällen — durch
Stimmenmehrheit gefaßt . Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden . Bei Wahlen findet das im
ersten Absätze des Art . 14 bestimmte Verfahren statt . Um
einen gültigen Beschluß zu fassen , ist die Ladung aller
Mitglieder unter Mittheilung der Berathnngsgegenstünde
und die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mit¬
glieder erforderlich.

Art . 38

Die Handelskammer kann zu ihren Verhandlungen
sachverständige Personen mit berathendcr Stimme zuziehen.

Sie ist berechtigt , ans ihrer Mitte Ausschüsse zu bilden
und mit besonderen regelmäßigen oder vorübergehenden Auf¬
gaben zu betrauen.

Die Ausschüsse können zu ihren Verhandlungen eben¬
falls Sachverständige mit berathender Stimme znziehcn.
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Art . 39.

Ueber die Verhandlungen der Handelskammer sowie
der Ausschüsse werden Protokolle geführt , welche dem
Staatsministerium , Departement des Innern , in Abschrift
einznsendeu sind.

Die Sitzungen der Handelskammer und der Ausschüsse
sind dem Staatsministerium , Departement des Innern,
rechtzeitig mitzntheilen . Dasselbe kann dazu Vertreter ent¬
senden , denen auf Verlangen jederzeit das Wort zu er-
theilen ist.

Art . 40.

Die Handelskammer hat die Rechte einer juristischen
Person.

Sie wird nach außen vertreten durch den Vorsitzenden
oder seinen Stellvertreter.

Urkunden , welche die Handelskammer vcrmögensrecht-
lich verpflichten , sollen unter ihrem Namen von dem Vor¬
sitzenden oder seinem Stellvertreter , sowie von einem Mit-
gliedc nnd dem Syndikus der Handelskammer vollzogen
werden . Indessen genügt zur Rechtsverbindlichkeit der
Urkunden die Unterzeichnung durch zwei dieser Personen.

Die Handelskammer führt ein Siegel , welches das
Oldenbnrgische Wappen mit der Umschrift : „Handelskammer
für das Herzogthnm Oldenburg " enthält.

Art . 41.

Die weiteren Bestimmungen über die Geschäftsführung
werden von der Handelskammer in einer durch das Staats¬
ministerium , Departement des Innern , zu genehmigenden
Geschäftsordnung getroffen.
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Rechtshülfe.

Art . 42.

Die Behörden sind innerhalb ihrer Zuständigkeit ver¬
pflichtet . den im Vollzüge dieses Gesetzes an sie ergehenden
Ersuchen der Handelskammer zu entsprechen , soweit deren
Gegenstand nicht von den Organen der Handelskammer
erledigt werden kann . Das Staatsministerium , Departe¬
ment des Innern , kann bestimmen , inwieweit die durch
die Erfüllung dieser Verpflichtung entstehenden Kosten von
der Handelskammer als eigene Verwaltnngskosten zu er¬
statten sind.

Staatliche Aufsicht.

Art . 43.

Die Handelskammer steht unter der Aufsicht des
Staatsministeriums , Departement des Innern.

Der Anfsicbtsbehörde liegt insbesondere ob , Beschlüsse
der Handelskammer , welche die Gesetze verletzen , zu bean¬
standen und , sofern die Zurücknahme nicht innerhalb einer
angemessenen Frist erfolgt , außer Kraft zu setzen.

Uebergangs - und Schlußbestimmungen.

Art . 44.

Für die ersten Wahlen zur Handelskammer bestimmt
das Staatsministerium , Departement des Innern , nach
Anhörung des Verbandes der Handels - und Gewerbe -Ver¬
eine für das Herzogthum Oldenburg die Zahl der Mit¬
glieder , die Zahl und Abgrenzung der Wahlbezirke sowie
die Vertheilnng der Mitglieder auf die Wahlbezirke . Die
zur Ausführung dieser Wahlen nöthigen Anordnungen wer¬
den , unter thuulichster Berücksichtigung der Art . 10 bis 17,
vom Staatsministerium , Departement des Innern , getroffen,



welches die Obliegenheiten der Handelskammer bis zu deren
Konstituirung wahrzunehmen hat.

Art . 45.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes wird
durch Verordnung bestimmt.

Art . 46.

Sofern die Handelskammer von der in Art . 3 Abs . 4
ertheilten Ermächtigung zur Anstellung und Beeidigung
der dort bezeichneten Personen sowie zum Erlaß von Vor¬
schriften für dieselben Gebrauch macht , kann durch Ver¬
ordnung die Aufhebung des Gesetzes , betreffend die An¬
stellung beeideter Messer , vom 28 . Juni 1853 und des
Artikels 34 des Gewerbegesetzes vom 11 . Juli 1861 be¬
stimmt werden.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 19 . Fe¬
bruar 1900.

Im Aufträge des Großherzogs:
(O . 8 .) Das Staatsministerium.

Jansen.
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